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Antwort 
Möglichkeit der Prüfung einer Härtefall-Regelung zur Fristverlängerung der 
Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitung; Pressebericht GA vom 
12.03.2011, “Im Härtefall gibt es Ausnahmen“ 
  
Nach Auskunft der Stadt Bonn, handelt es sich bei dem oben genannten 
Pressebericht um keine offizielle Veröffentlichung der Stadt Bonn, sondern ist 
vermutlich durch Aussagen eines Landtagsabgeordneten und Pressefreiheit 
entstanden. Der Rat der Stadt Bonn hat beschlossen eine Fristensatzung zu 
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erarbeiten, um Fristen über das Jahr 2015 hinaus festlegen zu können. 
Vermutlich ist dies, wie in der Vergangenheit in Pressetexten häufiger 
dargestellt, fehl interpretiert worden. 
  
Die Festlegung von Fristen in kommunalen Satzungen über das Jahr 2015 
hinaus ist keine Einzelfallregelung, sondern wird immer häufiger Bestandteil 
der Umsetzung des § 61a LWG NRW. Die Festlegungen müssen sich nach den 
gesetzlichen Vorgaben (§ 61, Abs. 5, Satz 1 LWG) richten und gelten nicht 
gleichzeitig für alle Grundstückseigentümer. 
  
Die Stadt Bornheim hat auf Empfehlung der Betriebsführerin bereits am 
06.10.2010 eine Fristensatzung erlassen und, um ein bürgerfreundliches 
Umsetzen des § 61a LWG NRW zu ermöglichen, Fristen bis spätestens 
31.12.2025 festgelegt." 
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